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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 
GZ: AKR 0579/5 

GRDrs 835/2017 
      
 

Stuttgart, 14.11.2017 

Stellenplan 2018/2019 
Schaffung von 61,0 Stellen und Veränderung von Stellenvermerken an 
19,0 Stellen zum Stellenplan 2018 und Schaffung von 10,0 Stellen zum 
Stellenplan 2019 im Geschäftskreis VII - Technisches Referat 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Beratung 
Beschlussfassung 
      

nicht öffentlich 
öffentlich 
      

06.12.2017 
14.12.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
Zum Stellenplan 2018 werden 
 
1. im Teilstellenplan des Stadtmessungsamts 

 
- 1,0 Stelle geschaffen (vgl. Anlage 1). 
 

2. im Teilstellenplan des Hochbauamts 
 
- 19,0 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 28 bis 30) und 
 
- die KW-Vermerke an 12,5 Stellen entfallen (vgl. Anlage 31). 
 

3. im Teilstellenplan des Tiefbauamts 
 
- 13,5 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 2 bis 4 und 6 bis 8) und 
 
- die KW-Vermerke an 5,5 Stellen geändert (vgl. Anlagen 9 bis 13). 
 

4. im Teilstellenplan des Garten-, Friedhofs- und Forstamts 
 
- 27,5 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 14 bis 26) und 
 
- der KW-Vermerk an 1,0 Stelle entfällt (vgl. Anlage 27). 
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Zum Stellenplan 2019 werden 
 
5. im Teilstellenplan des Tiefbauamts 

 
- 10,0 Stellen geschaffen (vgl. Anlage 5). 

 
 

Kurzfassung der Begründung

Auf die ausführlichen Begründungen in den Anlagen 1 bis 31 wird verwiesen. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Ab dem Haushaltsjahr 2018 fallen zusätzliche kostenwirksame Personalkosten in Höhe 
von rund 3,773 Mio. Euro pro Jahr an. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2019 fallen weitere kostenwirksame Personalkosten in Höhe von 
rund 0,514 Mio. Euro pro Jahr an. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Die Referate WFB und T sind mit der Vorlage einverstanden. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Dr. Fabian Mayer 
Bürgermeister 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 835/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


